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Begründung: 
 
 
Die derzeit geltende Richtlinie über die Förderung der freien Wohlfahrtspflege im 
Landkreis Uckermark (Drucksachen-Nr. 148/2001) wurde am 26.09.2001 vom Kreis-
tag beschlossen und trat zum 01.01.2002 in Kraft. Sie baute auf der Drucksachen-Nr. 
168/94 auf, die zum 31.12.2001 außer Kraft getreten ist.  
 
Auf Grundlage der jeweiligen Richtlinien unterstützte der Landkreis Uckermark den 
Aufbau bzw. den laufenden Betrieb von Projekten und Maßnahmen der Träger der 
freien Wohlfahrtspflege. So wurden über Jahre hinweg einerseits die Kontinuität in 
der sozialen Arbeit und andererseits auch die am Bedarf orientierte Vielfältigkeit ent-
sprechender Angebotsstrukturen gesichert.  
 
Mit der nun vorliegenden Richtlinie soll den Leitgedanken der vorherigen Regelungen 
weiterhin Rechnung getragen werden. Diese waren darauf gerichtet, ein breit gefä-
chertes Netz sozialer Dienstleistungen zu installieren und entsprechend bestehender 
Bedarfslagen auszubauen bzw. anzupassen. Insofern beinhaltet die Neufassung der 
Richtlinie kaum gravierende inhaltliche Änderungen.  
 
Eine Neufassung ist dennoch aus folgenden Gründen angezeigt:  
 
 
1 Redaktionelle Anpassungen 
 
Wenngleich dem Wesen nach die Förderung der freien Wohlfahrtspflege nicht in Fra-
ge gestellt werden soll, wird nunmehr dem Umstand Rechnung getragen, dass das 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
überführt wurde.  
 
Die vorzunehmenden Änderungen betreffen beispielsweise die Ausgestaltung der 
Zusammenarbeit zwischen den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der Verwal-
tung. Während sich diese seinerzeit an den Regelungen des § 10 des Bundessozial-
hilfegesetzes orientierte, haben die Grundsätze, die noch immer Gültigkeit beanspru-
chen, einen Eingang in § 5 SGB XII gefunden.     
 
Gemäß § 5 Abs. 2 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe - mithin auch der Land-
kreis Uckermark als örtlicher Träger - bei der Durchführung der sozialhilferechtlichen 
Aufgaben mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts so-
wie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und diese ange-
messen unterstützen. Dabei soll die Selbständigkeit der jeweiligen Träger in der Ziel-
setzung und Durchführung ihrer Aufgaben gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 SGB XII gewahrt 
bleiben. Dies entspricht auch den in § 17 des Ersten Buches Sozialgesetzbuches 
(SGB I) verankerten Aussagen.   
 
 
 
 
 
 



 
Nach § 5 Abs. 3 SGB XII soll die Zusammenarbeit darauf gerichtet sein, dass sich 
die Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege und der Sozialhilfe zum Wohle des Leis-
tungsberechtigten sinnvoll ergänzen. Die Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe ange-
messen unterstützen.  
 
2 Anpassungen an das Zuwendungsrecht des Landes 
 
Seit Erlass der Richtlinie über die Förderung der Wohlfahrtspflege (Drucksachen-Nr. 
148/2001) sind Änderungen in der Rechtssystematik eingetreten, die es erforderlich 
machen, Anpassungen an der Förderrichtlinie des Landkreises Uckermark vorzu-
nehmen.  
 
Die in der Richtlinie aufgeführten Bestimmungen sind an die nunmehr geltenden 
Landesregelungen im Zuwendungsrecht angepasst worden, um für alle Beteiligten 
ein hohes Maß an Verbindlichkeit herzustellen, wenn es um die Beantragung, die 
Ausreichung und die Abrechnung von Fördermitteln geht. Dies dient letztlich auch 
der Rechtssicherheit. Zu nennen ist beispielsweise die Klarstellung zur fehlenden 
Förderfähigkeit von Abschreibungen. 
 
 
3 Klarstellungen zum Verwaltungsverfahren 
 
Weiterhin soll das Verwaltungsverfahren in seinen Grundsätzen näher ausgestaltet 
werden, wenn es um die Vergabe von Fördermitteln geht. Die bisher geltenden 
Grundsätze werden insoweit fortgeführt, wenn es beispielsweise um die Nachrangig-
keit der Finanzierung geht. Aber auch die Erörterung des Vergabevorschlags in der 
Kleinen Liga der Wohlfahrtsverbände soll beibehalten werden, um eine möglichst 
hohe Transparenz bei der Erarbeitung der jährlichen Konzeptfortschreibung im Rah-
men der Förderung der freien Wohlfahrtspflege zu erreichen. Ebenso wie die Anpas-
sungen, die im Hinblick auf das Zuwendungsrecht gemacht worden sind, sollen auch 
die Klarstellungen zum Verwaltungsverfahren, die sich unter Punkt 5 finden, wie auch 
die Mitwirkungspflichten unter Punkt 7 für ein hohes Maß an Verbindlichkeit und 
Rechtssicherheit sorgen.   
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1 Grundsätze der Förderung 

 
Gemäß § 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Verbindung mit § 97 
Abs. 2 SGB XII obliegt dem Landkreis Uckermark als örtlichem Träger der Sozialhilfe 
die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe. Diese 
werden gemäß § 10 Abs. 1 SGB XII  als persönliche Hilfe in Form von Dienstleistun-
gen, Geldleistungen und Sachleistungen erbracht. Zu den Dienstleistungen gehören 
gemäß § 10 Abs. 2 SGB XII insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und 
die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten.   
 
Der örtliche Träger der Sozialhilfe soll bei der Durchführung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch mit den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Dabei 
wird deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben beachtet.   
 
Die Zusammenarbeit trägt den Grundsätzen des § 5 Abs. 3 S. 1 SGB XII Rechnung. 
Sie soll darauf gerichtet sein, dass sich Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohl-
fahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden wirksam ergänzen. Die Träger der Sozi-
alhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.   
 
Es obliegt dem Landkreis unter Beachtung des § 17 Abs. 1 des Ersten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB I) darauf hinzuwirken, dass die zur Ausführung von Sozialleis-
tungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen. Die Förderung nach dieser Richtlinie ist auf die Erfüllung dieser 
gesetzlichen Vorgaben gerichtet.  
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Der Landkreis Uckermark ent-
scheidet über die Bewilligung von Fördermitteln in Ausübung pflichtgemäßen Ermes-
sens unter Einbeziehung der aktuellen Haushaltslage. Eine Förderung ist dann mög-
lich, wenn der Landkreis Uckermark die Dienste für erforderlich und angemessen 
hält. 
 
Gefördert werden können im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ambulante 
Dienste, sofern sie Aufgaben nach den Grundsätzen des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB XII) leisten.  
 
Nach Maßgabe dieser Richtlinie sollen solche Projekte oder Maßnahmen gefördert 
werden, die insbesondere für die Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen 
Infrastruktur im Gebiet des Landkreises Uckermark unabdingbar sind.  
 
Der Landkreis Uckermark verfolgt mit der Förderung der ambulanten Angebote das 
Ziel, die betroffenen Menschen zu befähigen, sich selbst in ihren schwierigen persön-
lichen Situationen helfen zu können. Damit wird den Grundsätzen der Priorität offe-
ner vorbeugender Hilfen, der Subsidiarität bei der Hilfeerbringung und der Hilfe zur 
Selbsthilfe Rechnung getragen. 
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2  Gegenstand der Förderung 
 
Der Landkreis Uckermark fördert im Rahmen dieser Richtlinie den Aufbau und/oder 
den laufenden Betrieb von Projekten und Maßnahmen der unter 3. genannten juristi-
schen Personen, soweit die Finanzierung nicht durch andere öffentliche Leistungen, 
Eigenmittel, erzielte Einnahmen oder sonstige Leistungen erfolgen kann. Es erfolgt 
eine - durch die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel begrenzte - Fehlbedarfsfi-
nanzierung.  
 
In Vordergrund steht hierbei die Förderung von Personalkosten. Die Obergrenze der 
Zuwendung wird per Zuwendungsbescheid festgelegt. Der Ausgleich eines Fehlbe-
darfes, der im Nachgang durch den Wegfall anderer Projekteinnahmen oder Eigen-
mittel entsteht, wird grundsätzlich nicht erfolgen. 
 
Die Zuwendung ist nur bis zu der Höhe zu gewähren, in der die Förderung nicht 
durch andere Leistungsträger vorrangig erfolgt. Der Zuwendungsempfänger soll ei-
nen Eigenanteil an den Gesamtkosten erbringen. 
 
Bewilligte Fördermittel können nur für den bestätigten Zweck eingesetzt werden. Eine 
Änderung des  Verwendungszweckes ist nur nach Zustimmung des Landkreises U-
ckermark zulässig. Andernfalls sind die ausgereichten Fördermittel zurückzuzahlen. 
 
Investive Aufwendungen werden nicht gefördert. Sollten steuerliche Abschreibungen 
vorgenommen werden, können diese ausgewiesen werden, sie stellen jedoch keine 
förderfähigen Ausgaben dar. 
 
Ausgeschlossen von der Förderung nach dieser Richtlinie sind Projekte, die im Rah-
men stationärer bzw. kostensatzfinanzierter Angebote tätig werden. 
 
 
3 Zuwendungsempfänger 
 
Zuwendungsempfänger sind insbesondere die Träger der freien Wohlfahrtspflege, 
die ihren Sitz im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Uckermark haben und deren 
Angebot für den Landkreis Uckermark vorgehalten wird. Als Träger der Wohlfahrts-
pflege im Sinne dieser Richtlinie sind die Mitgliedsorganisationen der Spitzenverbän-
de der freien Wohlfahrtspflege sowie Organisationen, die vergleichbare Aufgaben 
wahrnehmen, anzusehen.  
 
Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfegruppen, Interessenvereinigungen sowie 
sonstige gemeinnützige juristische Personen, die der Stärkung der sozialen ambulan-
ten Dienste dienen oder die Hilfe zu Selbsthilfe fördern, können nach Maßgabe die-
ser Richtlinie Förderungen erhalten, auch wenn diese keinem entsprechenden Spit-
zenverband angehören.  
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4 Voraussetzungen der Förderung 
 
Voraussetzung der Förderung ist, dass die zu fördernde Maßnahme ganz oder über-
wiegend den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises Uckermark zugute 
kommt.  
 
Nicht förderfähig sind Projekte mit vorrangig religiösen oder parteipolitischen Inhal-
ten. 
 
Eine Förderung durch den Landkreis Uckermark ist nur dann möglich, wenn durch 
die Leistungsanbieter bzw. durch die Träger dargelegt worden ist, dass eine vorran-
gige  Ausreichung von Fördermitteln durch andere Leistungsträger/Institutionen nicht 
möglich war. 
 
Die Finanzierung der für eine Förderung vorgesehenen Gesamtleistung muss durch 
Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten, einschließlich des Eigenanteils des 
Antragstellers, gesichert und nachgewiesen sein. 
 
Die Zuwendungsempfänger gewährleisten eine ausreichende Eignung ihrer Mitarbei-
ter und dürfen ihre Beschäftigten nicht besser stellen als kommunale Bedienstete mit 
entsprechenden Tätigkeiten. 
 
Die Fördermittel werden nur gegen Abgabe eines formgebundenen Antrages ge-
währt. Näheres hierzu regelt Punkt 5. 
 
Die Entscheidung durch das Sozialamt über die Förderung nach dieser Richtlinie be-
darf der Abstimmung des für Soziales zuständigen Ausschusses des Kreistages, so-
fern ein Betrag in Höhe von 500 € überschritten wird. In allen anderen Fällen ent-
scheidet das Sozialamt, nachdem es sich mit dem/der zuständigen Dezernent/in ins 
Benehmen gesetzt hat.   
 
 
5  Verfahren 
 
Die Anträge auf Förderung sind schriftlich bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das 
kommende Jahr beim Sozialamt des Landkreises Uckermark auf einem entspre-
chenden Vordruck zu stellen. 
 
Die Anträge sollen folgende Anlagen enthalten: 
 
� ausführliche inhaltliche Beschreibung des Projektes mit Angabe der Zielgruppe 

und dem Durchführungszeitraum (Konzept), 

� bei Personalkostenförderung: Stellenbeschreibung, 

� Gesamtfinanzierungsplan mit detaillierten Angaben über die geplanten Ausgaben 
sowie einen angemessenen Eigenanteil sowie Zuschüsse Dritter. 
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Die Antragsunterlagen sind bis zur endgültigen Bewilligung laufend zu vervollständi-
gen, wenn in der Zwischenzeit  Entwicklungen eintreten, die die Förderwürdigkeit 
oder Förderhöhe nach dieser Richtlinie beeinflussen können.  
 
Für nicht fristgerecht eingereichte Anträge kann eine Förderung nur nachrangig er-
folgen. 
 
Der Eingang des Förderantrages wird dem Antragssteller durch das Sozialamt des 
Landkreises schriftlich bestätigt. 
 
Die Prüfung erfolgt nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Nachrangigkeit. 
 
Der Landkreis Uckermark erarbeitet auf Grundlage der eingegangen Anträge einen 
Vergabevorschlag. Dieser Entwurf wird vor Entscheidung über die Anträge der klei-
nen Liga der Wohlfahrtsverbände vorgestellt.  
 
Über die Höhe der Förderung ergeht ein schriftlicher Bescheid. Dieser legt die 
Zweckbestimmung der Zuwendung fest und kann Auflagen oder Bedingungen ent-
halten. Die Zuwendungen sind laut Zuwendungsbescheid auf das jeweilige Haus-
haltsjahr beschränkt. Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abge-
treten noch verpfändet werden. 
 
Bewilligungsbescheide werden unter Beachtung der allgemeinen haushaltsrechtli-
chen Grundsätze erlassen. Ist eine Haushaltssperre  verfügt worden, gelten die ent-
sprechenden Regelungen über den Haushaltsvorbehalt. 
 
Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt in der Regel in Raten. 
 
Die erteilten Zuwendungen sind bei einmaligen Leistungen spätestens zwei Monate 
nach Beendigung der Maßnahme abzurechnen. Bei laufenden Maßnahmen erfolgt 
die Abrechnung bis zum 30.04. des Folgejahres für das vorangegangene Jahr. Ne-
ben der detaillierten, summerischen Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben 
(Sach- und Personalkosten) ist dem Verwendungsnachweis ein Sachbericht beizufü-
gen. Der Sachbericht stellt die Arbeit der Maßnahme dar. Darüber hinaus soll er sta-
tistische Angaben über die Nutzer enthalten. Die Abrechnung hat unter Vorlage von 
Originalbelegen zu erfolgen. 
 
Die nachträgliche Erstattung von Mehrausgaben ist ausgeschlossen. 

 
 

6 Widerruf, Rücknahme und Erstattung 
 
Widerruf, Rücknahme und Erstattung richten sich nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Landes Brandenburg (VwVfGBbg). 
 
 
 
 

- 5 - 
 



 
 
Die Zuwendung ist insbesondere zu erstatten, wenn 
 
� die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wurde, 

� die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck benötigt wird, 

� ein Zuwendungsbescheid nach dem VwVfGBbg oder anderen Rechtsvorschriften 
unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder wider-
rufen wird,   

� Auflagen oder Bedingungen nicht erfüllt werden, 

� der Mitteilungspflicht nicht nachgekommen wird. 

 

Die Zuwendung ist anteilig zurückzuzahlen, wenn im Verwendungsnachweis geringe-
re Kosten als bei der Bewilligung nachgewiesen werden. 
 
Erstattungen sind in Höhe von drei Prozent über dem Basiszinssatz der Deutschen 
Bundesbank für das Jahr zu verzinsen. Der Zuwendungsgeber entscheidet über die 
Erhebung der Zinsen im Einzelfall. 
 
 
7  Mitwirkungspflichten 
 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen, wenn 
 
� der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-

gebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

� sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist, 

� weitere Zuwendungen für den selben Zweck zu erwarten sind, 

� die erhaltene Förderung nicht innerhalb des Bewilligungszeitraumes verbraucht 
werden kann, 

� ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet ist. 

 

Die Belege sind vom Zuwendungsempfänger 5 Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises aufzubewahren, sofern steuerrechtlich keine längeren Aufbewah-
rungsfristen bestimmt sind. 
 
Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, die Geschäftsunterlagen, die mit der Bewilli-
gung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, einzusehen und zu prüfen. 
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8  Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2009 in Kraft.  
 
 
9  Außerkrafttreten 
 
Die bisher geltende Richtlinie zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege vom 
10.10.2001 tritt zum 31.12.2008 außer Kraft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenzlau, den.................................  Prenzlau, den....................................... 
 
 
Klemens Schmitz     Roland Resch 
Landrat      Vorsitzender des Kreistages 
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Landkreis Uckermark                     Prenzlau, 04.09.08 
Der Landrat             Tel.: 03984 / 70 1007 
 
 
 
 
Drucksachenänderung 
 
 
 
Neufassung der Richtlinie über die Förderung der fr eien Wohlfahrtspflege im 
Landkreis  Uckermark  / Beschlussvorlage DS-Nr.: 111/2008 
 
 
Der Beschlussvorschlag der o. g. Drucksache wird um den Zusatz „im Landkreis 
Uckermark“ ergänzt und lautet somit: 
 
„Der Kreistag beschließt die Richtlinie über die Förderung der freien Wohlfahrtspflege 
im Landkreis Uckermark.“ 
 
 
 
 
 
Klemens Schmitz 
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